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2.2. 

2.l 

2.4. 

3. 

3.1. 

3.2. 

Rechtsgrundlagen 
Das Bauljl!setzi>.Jch IBauBGJ, die BauootZUf'lSYeronlOOf'l IBauNVOI 
d~ Pl anzelhen~erord~ung l~anz VOI und die Landesbauctdnung in Cer 
b" der oaßgebl<hen offentl•hen Ausle!lmg dieses Planes ljl!ilelllen 
f muny. 

Zei[henerklärung 
ge11. Planzeichenverordnung IPlanZVOI 

Art der baulichen Nutzung 
1§ 5 Airl. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. t des Baugesetzbuches - BauliB -, 
§§ t bis 11 der Baunutzungmrordnung - BauNVO -1 

All ge meine Wohngebiete 
1§ 4 BauNVOI WA 

Maß der baulichen Nutzung 
1§ 5 Abs. 2 Nr. 1, § 9 Abs. 1 Nr. 1 Bauli8, § 16 BauNVOI 

Ges[hoßflächenzahl IGFZJ 

• 
GF Z lit IJez;...,tzahl , als Hiichs t1aO 

z.B. GFZ 0,7 

Gru ndflächenzahl !GRZI 

GRZ nt Oezimalza~ 
z.B. GRZ 0,4 

Za hl der Vollges[hosse 

als Hoc hstmaO 
z.B. III 

Höhe bauli[her Anlagen 
in ___ m übl!r einem Bezugspunkt 
als HochstmaH 

Trau fhöhe TH z.B. TH 12,4 • ü. Gehweg 

Firsthöhe fH z.B. FH sis . u. NN 

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
1§ 9 Airl. 1 Nr. 2 BauliB, §§ 22 ulll 2l BauNVOI 

Offene Bauweise 0 

Baugrenze 

4. 

4.1. 

4.2. 

5. 

51 

5.2. 

6. 
61. 
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21 

Fl.9 

· Weg :„r 

A 

A 

A 

WA I TH 4,0 
FH 8.5 

GRZ GFZ 
A 0,3 05 

0 32. -45' 

/ 

/ 

Verkehrsflächen 

A 

1§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Airl. 6 BauliBI 

St raßenverkehrsflä[hen 

Verkehrsflärhen beson­
derer Zwedbestimmung 

Verkehrsberuhigter Bere ich 

A 

Fl.6 

Planungen, Nutzungsregelungen, Maß­
nahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum S[hutz, zur PflE!ge und zur Ent­
wicklung van Natur und Landschaft 
1§ 5 Airl. 2 Nr. 10 und Airl. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 ulll Airl. 6 BauGBJ 

Umgrenzung von Flächen fiir , ·J 
Maßnahmen zum Schutz, zur J 1 
Pflege und zur Entwicklung von l.!:I.=:i:==I:!J 
Natur und Landschaft 
1§ 5 Abs. 2 Nr. 1) uoo Abs. 4, 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 ~ ulll Abs. 6 Bauli81 

Anpflanzung!n von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen fiir 
Bepflanzungin und fiir die Erhaltung van 
Bäumen, Striu[hern und sonstigen Bepflan­
zungen sawi! van Gewässern 
1§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Airl. 6 BauliBI 

Anpflanzen: 

Bäulll! 

Umgrenzung von Flä[hen 
zum Anpflanzen van 
Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen 

1§ 9 Airl. 1 Nr. 25 Buchstabe al und 
Abs. 6 Bauli8l 

Sonstige Planzeichen 
Grenze des räumlichen 
Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes 
1§ 9 Abs. 1 BauGBI 

~:::::~ 

Die Ernäcker 

Gemeinde Ebsdorf ergrund 

Gemarkung Wittelsberg 

6.2. Abgrenzung unterschied­
licher Nutzung, z.B. van 
Baugebieten, oder Ab­
grenzung des Maßes der 
Nutzung innerhalb eines 
Baugebietes 
lz .B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVOI 

6.3. Zulässige ·Oaumeigung • 

Textliche Festsetzungen 

25 

l 15~· 

1. Planungsrechtliche Festsetzungen 1§9 BauGB und BauNVOI 

1. Art und Maß der baulidien Nutzung 
1§9 111 Nr. 1 BauGB und §§ 1-21 BauNVOI 

1.1 Die Art des Baugebietes ist gem. §4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet lWAl festgesetzt. 

1.2 Gem. §19 14) BauNVO wird bestimmt, daß dil! zulässige Grundflächenzahl IGRZJ durch die 
Grundflächen von Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S. des 
§1~ BauNVO_ und baultchen Anlagen unterh~lb d~r Gelä_ndeoberflä[he, dur[h die das Baugrund­
stu[k led1gl1ch unterbaut wird, bis zu 50 v.H. uberschrttten werden darf. Eine weitere Über-
schreitung ist unzuläss_ig. . _ 1 _ 

1J Gern. §20 !3l BauNVO stnd dte flachen van Aufenthaltsraumen in Nichtvollges[hossen einschlieO­
li[h der zu ihnen gehörenden Treppenräum und einschl . ihrer Umfassungswände bei der 
Ermittlung der Ges[haOflä[he mitzure[hnen. 

1.4 Gem. §9 lll Nr. 4 BauGB sind Stellplätze, Carports und Garagen sowohl auf den überbaubaren 
als aU[h auf den nichtiiberbaubaren Grundstiicksflä[hen zulässig. 

2. Flächen für das Anpflanzen und die Erhal ung von Bäumen und Sträuchern 
!§9 111 Nr. 25A und B BauGBJ 

2.1 Fiir die Pflanzung von Einzelbäumen sind standortgerechte heimische Laubbäume gem. Pflanz­
liste oder hochstä11mige Obstbäume an den i11 Plan eingezeichneten Baumstandarten zu pflanzen 
und zu unterhalten. 

l Nutzungsregelungen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwi[klung van 
Natur und Landschaft 
!§9 111 Nr. 20 BauGBI 

3.1 1111 ~ereich der Ausgleichsfläche Al sind Sträucher und Bäume UI. Ordnung) als lockeres Feld 
geholz zu pflanzen. Ote He[kenabschnitte 5ind im Intervall von 9-11 Jahren auf 20-50% ihrer 
Länge auf den Stock zu setzen lvon November bis Februarl. 
Auf beiden Seiten ist ein 3 111 breiter Wildkrautstreifen alle 3-5 Jahre im Herbst - möglichst 
abschnittsweise - zu mähen. Das Mähgut ist abzutranspartier~n. 

3.2 Auf ~er externen _Ausgleichsfläche A2 !Parzelle 22, Flur )I~ Gemarkung Wittelsbergl ist eine 
Vernassung der flache dunh Anlegung einer Feuchtmulde durchzufiihren. Auf diese Weise 
können si[h die eigentli[hen, fiir die Fläch1! typischen Pflanzenarten des Feu[ht- bzw. Naß­
griinlandes wieder einstellen. Diese f~ä[he ist anschließend jeweils nur einmal jährli[h na[h dem 
1. Juli bei trockener Witterung zu mahen. Das Mähgut ist abzutransportieren. Der Erdaushub 
der Feuchtmulde ist in Form van flachen Miigeln auf dem Grundstii[k zu verteilen. 

3.3 Auf der Ausglei[hsfläche A3 wird ein naturnah gestaltetes, periodisch wasserfiihrendes 
"9riines Regenrückhaltebecken" angelegt. llas Griinland ist jährlich zweimal zu mähen wobei 
die erste Mahd nach dem 15. Juni durchzuführen ist. 

3.4 Zur Gliederung der _f assaden sind iiber 30 111' große, fensterlose, ohne Vor- und Riickspriinge 
gestaltete Außenwande mit Kletterpflanz1!n oder Rankem gern. Pflanzliste zu begriinen. 

3.5 Die Grundstiicksstreifen entlang der öffentli[hen Verkehrsflä[hen sind bis zu den Gebäuden 
gärtnerisch anzulegen und zu unterhalten, soweit sie nicht als Zufahrten, Stellplatzflächen, 
Zugänge oder Sitzplätze genutzt werden. Insgesamt sind 70% der nicht überbaubaren Grund ­
stiicksflä[hen gärtnerisch zu gestalten, wobei 50% dieser Flächen mit Gehölzen gem. Pflanz­
liste zu versehen sind. Je Grundstiick ist mindestens ein firstiiberschreitender, standort­
gerechter Laubbaum lgem. Pflanzlistel, oder alternativ dazu ein hochstämmiger, regional­
typischer Obstbaum anzupflanzen. 

3.6 Auf öffentlichen und privaten Parkplätzen ist fiir je 4 Stellplätze ein graßkroniger Laubbaum 
gem. Pflanzliste zu pflanzen. 

3J Private Fußwege, Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten, Hofflächen, Miillrnntainerplätze und 
Terrassen sind in wasserdurchlässiger Bauweise herzustellen, z.B. Oko-Pflaster. fugenreicl"es 
Pflaster oder Natursteinpf laster . 

3J Private Fußwege, Pkw-Stellplätze, Garagenzufahrten, Hofflächen, Müllrnntainerplätze und 
Terrassen sind in wasserdur[hlässiger Bauweise herzustellen, z.B. Oka-Pflaster, fugenreiches 
Pflaster oder Natursteinpflaster. 

3.6 Im rii[kwärtigen Grundstiicksbereich sind Einfriedigungen aus Mas[hendraht oder Holz mit 
Kletterpflanzen und Rankem zu begriinen oder als natiirliche, standarttypische Hecken am­
zub1lden. Der Bodenabstand der Zäune muß Rlindestens 15 [m betragen. 

3.9 So[kelmauern, die iiber die Erdglei[he hervorragen, sind unzulässig. 

4. Zuordnung der Ausgleichsmaßnahmen gem. §9 !lal BauGB 
Die Maßnahmen auf den Ausglei[hsflä[hen Al und A3 werden den geplanten Ers[hließungsmiO­
nahmen zugeordnet, dte Maßnahmen auf der Ausgleichsfläche A2 den potentiellen Hochbau­
maßnahmen. 

5. Abgrenzung van Straßenflächen 1§9 Abs. 1 Nr. 26 BauGBI 
Zur Herstellung des Straßenkörpers sind in den an öffentlichen Verkehrsflächen angren­
zenden Grundstiicken unterirdis[he Stückbauwerke entlang der Grundstiicksgrenze in einer 
Breite bis zu 0.50 m erforderlich !Hinterbeton van Randsteinen und Rabatten). Diese sind 
vom Grunstiickseigentiimer ents[hädigungslas zu dulden. 

II. Bauardnungsrechtliche Festsetzungen 
1§87 HBO i.V .m. mit §9 Abs. 4 BauGBI 

1. Da[hform und Dachne igung 

1.1 Für Hauptgebäude sind ausschließlich Satteldächer und Walmdächer mit der durch Plan­
einschrieb festgesetzten Dachneigung zulässig. Garagen und iiberdachte Pkw-Stellplätze 
!Carports! sind au[h mit Flach- und flachgeneigten Dächern mit einer extensiven Dach­
begrünung zulässig. Dacheindeckungen sind mit harten Materialien in den Farben naturrot. 
braun und anthraz it (S[hieferl oder als Grasdach auszuführen. 

1.2 Solaranlagen sind grundsätzli[h zulässig. 

1J Gauben miissen mindestens einen Abstand von 1,50 m von der Giebelwand haben und diirfen 
nicht breiter als 3.00 m sein. Oie Gesamtbreite mehrerer Gauben darf 50 v.H . der jeweiligen 
T raufläng1 nicht iibers[hreiten. -1.4 Dachfläc htnfenster sind nur als stehende Rechteckformate und mchl breiter als 1.15 m 
zulässig, ein Mindestabstand van 1.50 m van der Giebelwand ist einzuhalten. 

2. Abwasseranlagen gem. §42 121 HBO 

2.1 Zur Schonung der Trinkwasserreserven ist das anfallende Dachflächenwasser in Zisternen 
aufzufangen u~d als Brauchwasser zu nutzen. Das Zisternenvolumen ist mit 25 Ilm' proji­
zierter Dachflache zu berechnen. Der Oberlauf der Zisterne ist ebenso wie die Straßenent­
wässerung an die öffentli[he Kanalisation anzuschließen. 

3. Gebäudehöhen gern. §2 141 HBO 

3.1 Die zulässige Traufhöhe !Schnittkante aufgehendes Mauerwerk - Oberkante Dachhaut) 
der baulichen Anlagen beträgt max . 4,00 m gemessen von Oberkante Erdgeschoß-Rohboden. 

3.2 Die zulässige Firsthöhe !äußere Dachhaut) der bauli[hen Anlagen beträgt max . 6,50 m 
gemessen van Oberkante Erdgeschoß-Rohboden. 

III. Pflanzliste 
fiir Bereiche mit Pflanzgeboten wird folgender Rahmen fiir Bepflanzungen festgesetzt: 
1. Hochstämmige Obstbäume lheinisch Sorten): 
2. Laubbäume: 

Vogelbeere - Sorbus aurnparia 
Stieleiche - D.uerrns rabur 
Hainbuche - [arpinus betulus 
Feldahorn - Acer campestre 
Bergahorn - Mer pseudoplatanus 
Traubeneiche - O.uerrns petraea 
Es[he - fraxinus excelsior 

l Sträucher: 
Weißdorn - (rataegus manogyna 
Hasel - (orylus avellana 
Hundsrase - Rasa [anina 
Schlehe - Prunus spinosa 
Hartriegel - (ornus sanguinea 
Rate Heckenkirsche - Lanicera xylosteum 
Echte Brombeere - Rubus frutirnsus 
Schwarzer Holunder - Sambucus nigra 

4. Schnitthecken: 
Liguster - Ligustrum vulgare 
Hainbu[he - (arpinus betulus 
Karnelkirs[he - (ornus mas 
Feldahorn - Arnr [ampestre 
Weißdorn - (rataegus monagyna 

5. Fassadengrün: 
Efeu - Hedera helix 
Waldrebe - Clematis vitalba 
Hopfen - Humulus lupulus 
Jelängerj~lieber - Lonicera caprifolium 
lmmergriin~s Geißblatt - Lanicera henryi 
Duft - GeiO~latt - Lonice ra heckrotii 
Kletter-Knöteri[h - Palyganum aubertii 
Wilder W !in - Parthenocissus quinquefalia 
Oreilappig\! Zaunrebe - Partheno[issus trisrnspidata 
Weinrebe - Vitis vinifera 
Blaureger - Wisteria sinesis 

Zeichenerklärung der katasteramtlichen Darstellung 

Grundstii[ksgrenze f l. 5 Bezeichnung der Flurnumme r 

- ···-···- Flurgrenze JD 
1 

D vorhandene Bebauung 401_ 

Planunterlagen 
Es wird hiermit bescheinigt. daß die Grenzen und ~ 
fii~ die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes lie" Ti 
stucke mit dem Nachweis des LiegenHhaftskatasters u 
stimmen. ~e ,jp,,. ~~ktn<I 

Ma tl)uro.Wn 16. 0 J.1!!!1!1 

Auf stell ungsbeschluß 

Flurstücksnummer 

Vermessungspunkt 

Nach § 2 Abs. 1 BauliB wurde der Aufstellungstieschluß dur[h die 
Gemei1devertretung a11 16.12.1995 gefaßt. 

Offenlegung 

Satzungsbes[hluß ,-; , '· _, ~ „ 
Die Beschlußfassung gemäß § 10 BauGB e U gte durch , 
die Gemeindevertretung 
am 22.02.99 
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